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Bericht 
des Umweltausschusses 

über die Regierungsvorlage (694 der Beilagen): Vereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Island andererseits über die Beteiligung 
Islands an der gemeinsamen Erfüllung der Verpflichtungen der Europäischen Union, 
ihrer Mitgliedstaaten und Islands im zweiten Verpflichtungszeitraum des Protokolls von 
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Island 
andererseits über die Beteiligung Islands an der gemeinsamen Erfüllung der Verpflichtungen der 
Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und Islands im zweiten Verpflichtungszeitraum des Protokolls 
von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ist 
gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der Genehmigung des Nationalrats gemäß 
Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Sie hat nicht politischen Charakter. Es ist erforderlich, eine allfällige 
unmittelbare Anwendung der Vereinbarung im innerstaatlichen Rechtsbereich durch einen Beschluss 
gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG, dass dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, 
auszuschließen. Da durch die Vereinbarung Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der 
Länder geregelt werden, bedarf sie überdies der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 
B-VG.  
Als Vertragspartei des Kyoto-Protokolls zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen, BGBl. III Nr. 89/2005, (in der Folge: Kyoto-Protokoll) hat sich Österreich 
völkerrechtlich zu Emissionsreduktionen gemäß Anlage B des Protokolls für den Zeitraum von 2008 bis 
2012 (erste Verpflichtungsperiode) verpflichtet.  
Die Vertragsparteienkonferenz des Klimarahmenübereinkommens (in der Funktion als 
Vertragsparteientreffen des Kyoto-Protokolls) beschloss im Dezember 2012 in Doha/Katar eine 
Änderung des Kyoto-Protokolls, die insbesondere eine zweite Verpflichtungsperiode von 1. Jänner 2013 
bis 31. Dezember 2020 enthält.  
Die beschlossenen Änderungen mit der Verpflichtung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent gegenüber 1990 stehen im Einklang mit den 
Bestimmungen des Europäischen Rechts und insbesondere mit dem Klima- und Energiepaket 2020 aus 
dem Jahr 2009; sie werden bereits mit diesen bestehenden Bestimmungen und Maßnahmen erfüllt.  
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und Island werden im zweiten Verpflichtungszeitraum 
ihre Emissionsreduktionsverpflichtung gemäß Artikel 4 des Kyoto-Protokolls gemeinsam erfüllen 
(„Bubble“) und haben auf der Konferenz in Doha dazu eine Erklärung abgegeben (s. Dokument 
FCCC/KP/CMP/2012/13). Dies wurde im Vorfeld der Konferenz von den Mitgliedstaaten beschlossen (s. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 9.3.2012).  
Die Europäische Kommission hat auf dieser Grundlage am 6. November 2013 einen Vorschlag für einen 
Ratsbeschluss einschließlich der "Bedingungen der Vereinbarung über die gemeinsame Erfüllung der 
Verpflichtungen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und Islands" (KOM(2013) 768) 
vorgelegt, mit dem die Verpflichtungen der zweiten Verpflichtungsperiode im Einklang mit dem Klima- 
und Energiepaket 2020 gestaltet werden. Über diesen Beschluss gibt es bereits eine grundsätzliche 
Einigung im Rat; er befindet sich derzeit zur Behandlung im Europäischen Parlament.  
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In der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Island 
andererseits über die Beteiligung Islands an der gemeinsamen Erfüllung der Reduktionsverpflichtung, 
werden die Bedingungen für die Teilnahme Islands an der EU „Bubble“ festgelegt. Island übernimmt die 
relevanten europäischen Bestimmungen und wird ohne Änderung für die Mitgliedstaaten der Union in die 
„Bubble“ der gemeinsamen Erfüllung gemäß Artikel 3 des Kyoto-Protokolls aufgenommen. Weiters 
werden die Berichtspflichten Islands für den zweiten Verpflichtungszeitraum festgelgt. Auf die 
Zielerreichung der Europäischen Union als Ganzes und auf Österreich im Besonderen hat die 
Vereinbarung keine nachteiligen Auswirkungen.  
Island nimmt bereits seit der zweiten Handelsperiode (2008-2012) am Europäischen 
Emissionshandelssystem (EHS) teil. Damit sind bereits große Teile der Emissionen Islands den 
europäischen Regelungen unterworfen. Mit der vorliegenden Vereinbarung verpflichtet sich Island, auch 
für die übrigen Emissionen das europäische Regelwerk anzuwenden.  
 
Der Umweltausschuss hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 24. Juni 2015 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich im Anschluss an die Ausführungen des 
Berichterstatters Abgeordneten Erwin Preiner die Abgeordneten Hannes Weninger, Michael Pock, Dr. 
Susanne Winter und Johann Rädler sowie der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter und die Ausschussobfrau Abgeordnete Mag. 
Christiane Brunner. 
 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehrheit (dafür: S, V, G, T, N; dagegen: F) beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
 
Der Umweltausschuss vertritt weiters mit Stimmenmehrheit (dafür: S, V, G, T, N; dagegen: F) die 
Auffassung, dass der gegenständliche Staatsvertrag der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Bereich nicht zugänglich ist und daher eine Beschlussfassung des Nationalrates im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 Z 4 B-VG erforderlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Umweltausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Island andererseits über die Beteiligung Islands an der gemeinsamen 
Erfüllung der Verpflichtungen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und Islands im zweiten 
Verpflichtungszeitraum des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (694 der Beilagen) wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 
genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

 

Wien, 2015 06 24 

 Erwin Preiner Mag. Christiane Brunner 
 Berichterstatter Obfrau 
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